Machielsen Vertalingen 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsverhältnisse zwischen Machielsen Vertalingen (nachfolgend „Machielsen“ genannt) und dem Auftraggeber, und zwar unter Ausschluss der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, es sei denn, Machielsen hat sich mit deren Anwendung schriftlich einverstanden erklärt.

2. Angebote, Zustandekommen des Vertrags

2.1 Alle Angebote und Preisangaben seitens Machielsen sind unverbindlich.

2.2 Der Vertrag kommt durch schriftliche Annahme des Angebots von Machielsen durch den Auftraggeber oder, falls kein Angebot unterbreitet wurde, durch schriftliche Bestätigung eines vom Auftraggeber erteilten Auftrags durch Machielsen zustande. Falls Machielsen vor der Abgabe des Angebots nicht den vollständigen Text einsehen konnte, ist Machielsen berechtigt, die Preisangabe und die mitgeteilte Lieferfrist nach der Annahme des Angebots durch den Auftraggeber rückgängig zu machen.

2.3 Machielsen darf davon ausgehen, dass derjenige, der Machielsen einen Auftrag erteilt hat, der Auftraggeber ist, es sei denn, er teilt in diesem Zusammenhang ausdrücklich mit, im Auftrag, im Namen und auf Rechnung eines Dritten zu handeln, und zwar unter gleichzeitiger Angabe des Namens und der Anschrift dieses Dritten.

3. Änderung/Stornierung von Aufträgen

3.1 Falls der Auftraggeber nach dem Zustandekommen des Vertrags nicht unerhebliche Änderungen des Auftrags vornimmt, ist Machielsen berechtigt, die Lieferfrist und/oder das Honorar entsprechend anzupassen oder den Auftrag nachträglich abzulehnen.

3.2 Falls der Auftraggeber einen Auftrag storniert, muss er den bereits durchgeführten Teil des Auftrags bezahlen und für den restlichen Teil eine Entschädigung für bereits durchgeführte Recherchen auf der Grundlage eines Stundensatzes entrichten. Machielsen stellt dem Auftraggeber die bereits durchgeführten Arbeiten zur Verfügung.

3.3 Falls Machielsen für die Durchführung des Auftrags Zeit reserviert hat und diese nicht mehr anderweitig genutzt werden kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, für den nicht durchgeführten Teil des Auftrags eine Entschädigung in Höhe von 50 % des Honorars zu zahlen.

4. Vertragsdurchführung, Verschwiegenheitspflicht

4.1 Machielsen verpflichtet sich, den Auftrag nach bestem Wissen und Können und mit guten Fachkenntnissen für den vom Auftraggeber angegebenen Zweck durchzuführen.

4.2 Machielsen wird alle vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Informationen streng vertraulich behandeln. Machielsen wird ihre Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichten. Machielsen ist jedoch nicht für Verletzungen der Verschwiegenheitspflicht durch ihre Mitarbeiter haftbar, falls sie glaubhaft machen kann, dass sie diese Verletzung nicht verhindern konnte.

4.3 Falls nicht ausdrücklich das Gegenteil vereinbart wurde, hat Machielsen das Recht, einen Auftrag (ebenfalls) von einem Dritten durchführen zu lassen, unbeschadet ihrer Verantwortung für die vertrauliche Behandlung und die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags. Machielsen wird den genannten Dritten zur Verschwiegenheit verpflichten.

4.4 Sofern dies möglich ist, erteilt der Auftraggeber auf entsprechende Bitte inhaltliche Informationen über den zu übersetzenden Text und stellt gegebenenfalls vorhandene Dokumentation und Terminologie zur Verfügung. Die Übermittlung der genannten Unterlagen erfolgt immer auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.

5. Lieferfrist und Zeitpunkt der Lieferung

5.1 Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarungen handelt es sich bei der vereinbarten Lieferfrist um das angestrebte Lieferdatum. Machielsen ist verpflichtet, den Auftraggeber umgehend zu informieren, sobald für sie erkennbar wird, dass eine fristgerechte Lieferung nicht möglich ist.

5.2 Bei einer von Machielsen verschuldeten Überschreitung der zugesagten Lieferfrist ist der Auftraggeber für den Fall, dass er nicht mehr auf die Durchführung warten kann, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Machielsen ist in diesem Fall nicht zu irgendeinem Schadenersatz verpflichtet.

5.3 Die Lieferung gilt zu dem Zeitpunkt des Versands auf dem einfachen Postweg, per Telefax, Telex, Kurier, Modem u.Ä. als erfolgt.

5.4 Die Lieferung von Daten auf elektronischem Wege gilt zu dem Zeitpunkt als erfolgt, da das Kommunikationsmittel die Übermittlung bestätigt hat.

6. Honorar und Bezahlung

6.1 Das Übersetzungshonorar beruht im Prinzip auf einem Wortpreis. Für alle übrigen Tätigkeiten kann ein Honorar auf der Grundlage eines Stundensatzes in Rechnung gestellt werden. Machielsen kann dem Auftraggeber zusätzlich zu dem eigentlichen Honorar die mit der Durchführung des Auftrags verbundenen Kosten in Rechnung stellen.

6.2 Alle Beträge verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer (BTW).

6.3 Rechnungen müssen spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in der Währung bezahlt werden, in der die Rechnung ausgestellt ist. Bei nicht fristgerechter Bezahlung ist der Auftraggeber unverzüglich in Verzug, ohne dass eine Mahnung zu erfolgen braucht. In diesem Fall muss der Auftraggeber ab dem Verzugsdatum bis zum Zeitpunkt der vollständigen Bezahlung die gesetzlichen Verzugszinsen für den ausstehenden Rechnungsbetrag zahlen.

6.4 Falls außergerichtliche Inkassokosten anfallen, gilt eine Inkassogebühr von 15 % für die ersten € 3.000,- der Hauptsumme und von 10 % für den Restbetrag. Die Mindestgebühr beträgt in jedem Fall € 150,-.

7. Mängelrüge und Streitfälle

7.1 Der Auftraggeber muss Machielsen eventuelle Beanstandungen der Lieferungen schnellstmöglich schriftlich mitteilen, spätestens jedoch innerhalb von zehn Werktagen nach der Lieferung. Eine Beanstandung befreit den Auftraggeber nicht von seinen Zahlungspflichten.

7.2 Falls die Beanstandung berechtigt ist, wird Machielsen die gelieferten Produkte innerhalb einer angemessenen Frist verbessern oder ersetzen. Falls Machielsen dem Verbesserungswunsch nicht entsprechen kann, wird sie einen Preisabschlag gewähren.

7.3 Falls der Auftraggeber und Machielsen nicht innerhalb einer angemessenen Frist eine Einigung über die Beanstandung erzielen können, können die Parteien den Streitfall binnen zwei Monaten, nachdem feststeht, dass ein Streitfall vorliegt, dem Vorstand der Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers vorlegen. Die Schlichtung des Streitfalls findet daraufhin nach Maßgabe der Schlichtungsordnung der zuvor genannten Genootschap statt.

7.4 Das Recht des Auftraggebers zur Mängelrüge wird unwirksam, sobald er das gelieferte Produkt bearbeitet oder bearbeiten lässt und anschließend an einen Dritten liefert.

8. Haftung, Haftungsfreizeichnung

8.1 Machielsen ist ausschließlich für Schaden haftbar, der unmittelbar und nachweislich infolge eines von Machielsen zu vertretenden Versäumnisses entsteht. Machielsen ist niemals für irgendwelche anderen Formen von Schaden haftbar, wie etwa Ausfallschäden, Verzögerungsschäden oder Gewinnausfall. 

8.2 Doppeldeutige Formulierungen in dem zu übersetzenden Text befreien Machielsen von jeglicher Haftung.

8.3 Die Beurteilung der Frage, ob ein zu übersetzender Text oder eine Übersetzung bestimmte Risiken von Personenschaden beinhaltet, geht vollständig auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.

8.4 Machielsen ist nicht für die Beschädigung oder den Verlust von Dokumenten,  Informationen und Datenträgern haftbar, die im Rahmen der Vertragsdurchführung zur Verfügung gestellt wurden. Ferner ist Machielsen nicht für Schaden haftbar, der infolge der Nutzung der Informationstechnologie und moderner Telekommunikationsmittel entsteht.

8.5 Die Haftung von Machielsen beschränkt sich in allen Fällen auf den Betrag, den die Versicherung von Machielsen auszahlt.

8.6 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Machielsen von der Haftung für sämtliche Ansprüche Dritter freizustellen, die sich aus der Verwendung des gelieferten Produkts ergeben, es sei denn, Machielsen ist aufgrund der Bestimmungen dieses Artikels haftbar.

9. Auflösung

9.1 Falls der Auftraggeber seine Pflichten nicht erfüllt sowie im Fall des Konkurses, der Insolvenz oder der Liquidation des Unternehmens des Auftraggebers ist Machielsen berechtigt, den Vertrag vollständig oder teilweise aufzulösen beziehungsweise dessen Durchführung auszusetzen, ohne sich dadurch schadenersatzpflichtig zu machen. Machielsen kann in diesem Fall eine sofortige Befriedigung ihrer Forderungen verlangen.

9.2 Falls Machielsen infolge von Umständen, die nicht von ihr zu vertreten sind, nicht mehr ihre Verpflichtungen erfüllen kann, kann sie den Vertrag auflösen, ohne sich dadurch schadenersatzpflichtig zu machen. Zu derartigen Umständen zählen auf jeden Fall, jedoch nicht ausschließlich, Brand, Unfall, Krankheit, Arbeitsniederlegung, Unruhen, Krieg, Transportbehinderungen, staatliche Maßnahmen oder andere Umstände, die sich dem Einflussbereich von Machielsen entziehen.

10. Urheberrechte

10.1 Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarungen hat Machielsen das Urheberrecht an den von Machielsen angefertigten Übersetzungen und sonstigen Texten.

10.2 Der Auftraggeber stellt Machielsen von der Haftung für angebliche Verletzungen von Eigentums-, Patent-, Urheber- oder anderen geistigen Eigentumsrechten Dritter im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrags frei.

11. Anwendbare Rechtsordnung

11.1 Für die Rechtsverhältnisse zwischen dem Auftraggeber und Machielsen gilt die niederländische Rechtsordnung.

11.2 Alle Streitfälle werden beim zuständigen niederländischen Gericht anhängig gemacht.

12. Hinterlegung und Eintragung

12.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden bei der Kamer van Koophandel in Groningen [Niederlande] unter der Nummer 1440 hinterlegt.

12.2 Machielsen Vertalingen ist im Handelsregister der Kamer van Koophandel in Groningen [Niederlande] unter der Nummer 04044199 eingetragen.

